
Die Anlagestiftung Ethos zeigte
sich gestern befriedigt darüber,
dass die Aktionäre bei der UBS
künftig stärker mitreden könnten.
Wichtig sei aber, dass die UBS die
jährliche Abstimmung über die
Bonuspolitik in den Statuten ver-
ankere, sagte Ethos-Geschäftsfüh-
rer Dominique Biedermann ges-
tern auf Anfrage. Falls dies gesche-
he, könne er sich vorstellen, dass
Ethos den im September zusam-
men mit acht Pensionskassen ein-
gereichten Aktionärsantrag zu ei-
ner jährlichen Konsultativabstim-
mung zurückziehe.

Unzufrieden zeigt sich Bieder-
mann aber darüber, dass das neue
UBS-Modell keine Obergrenze der

Ethos will Obergrenze
Die ersten Reaktionen auf die Ankündigungen der UBS

Boni–zumBeispiel100Prozentdes
Grundlohnes–vorsehe.Soseienex-
zessive Boni immer noch möglich.
DieBonisolltenlautBiedermannin
der Regel nicht mehr als 50 Prozent
der Gesamtbezüge ausmachen.

«Farce»

Schärfere Worte wählte gestern
wie gewohnt Thomas Minder, Ab-
sender der Anti-Abzocker-Initia-
tive. Der UBS-Vorschlag sei eine
«Farce», schrieb Minder in einer
Pressemitteilung. Die vorgeschla-
gene Konsultativabstimmung sei
juristisch nicht bindend. Dank der
Organ- und Depotstimmrechtsver-
tretung an der Aktionärsversamm-
lung könne der Verwaltungsrat oh-
nehin machen, was er wolle.

Was Minder nicht schrieb: Der
Bundesrat schlägt in seiner Bot-
schaft vom Dezember 2007 zur Re-
vision des Obligationenrechts die
AbschaffungderVertretungvonAk-
tionären durch Depotbanken und
Organe der Firmen vor. (Zu den

«Organen» einer Firma gehören vor
allem Verwaltungsrat, Konzernlei-
tung und Revisionsstelle.) Laut der
Botschaft des Bundesrates sollen
zudem unabhängige Stimmrechts-
vertreternurdannabstimmenkön-
nen, wenn sie von den Aktionären
eine entsprechendeWeisung erhal-
ten haben.

Auch Organvertreter stimmten
bisher gemäss Weisungen der Ak-
tionäre.Depotbankensindlautden
nochgeltendenRegelnverpflichtet,
vor jeder Aktionärsversammlung
WeisungenderKundeneinzuholen
– selbst wenn der Kunde der Bank
eine Generalvollmacht erteilt hat.
Doch ohne Rückmeldung des Kun-
den (in der Praxis häufig), müssen
die Depotvertreter typischerweise
den Anträgen des Verwaltungsrats
zustimmen.

«Guter Schritt»

Zurück zu den UBS-Reformen.
DerWirtschaftsethiker UlrichThie-
lemann von der Universität St. Gal-

Die Genfer Anlagestiftung
Ethos dürfte ihren Antrag für
die UBS-GV 2009 zurückzie-
hen. Am neuen UBS-Bonus-
modell kritisiert sie jedoch
das Fehlen einer Obergrenze.

len wertete das UBS-Modell als
«mutigen und guten Schritt». Die
UBS habe die Botschaft verstanden
und strebe einen «Kulturwandel»
an. Es sei aber nicht ganz klar, ob
dieses Modell eine Abkehr von der
Steuerung des Unternehmens mit
«der Gier nach Boni» bedeute.

DieerstenReaktionenvonPoliti-
kernwarenwiegewohntuneinheit-
lich. Während Vertreter bürgerli-
cher Parteien die Reformen grund-
sätzlich begrüssten, kritisierten SP-
Politiker die Absenz einer Lohn-
obergrenze.

«Richtige Richtung»

Die Eidgenössische Banken-
kommission (EBK) als Aufsichts-
behörde stellt sich im Prinzip laut
der UBS hinter das neue Bonusmo-
dell. Ein EBK-Sprecher bestätigte
dies gestern: Es gehe in die richtige
Richtung. Formell werde die EBK
bzw. die neue Finanzmarktaufsicht
(Finma) im kommenden Januar
entscheiden. (hs)
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